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Der Landtag wolle beschließen,

einen Untersuchungsausschuss gemäß Artikel 35 der Verfassung des Landes Ba-
den-Württemberg einzusetzen 

A mit dem Auftrag, unter Hinzuziehung aller Akten, die für die Erfüllung
des Untersuchungsauftrags von Bedeutung sind, folgende Aspekte und
Vorgänge zu untersuchen:

I. Das Verhalten von Landesregierung und Landesbehörden im Zu-
sammenhang mit einer Übereinkunft mit dem Haus Baden über den
Erwerb von Kunst- und Kulturgütern, insbesondere

1. Auf welche Kunst- und Kulturgüter im Einzelnen und zwar aus fol-
genden Provenienzen

1.1 Kunstgegenstände in der Badischen Kunsthalle Karlsruhe

1.2 Schriftgut in der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe

1.3 Kunstobjekte aus dem Schloss Salem

1.4 Sakralobjekte aus dem Münster Salem

1.5 Sonstiges Kunstvermögen beim Hause Baden

1.6 Sonstige Kunstobjekte der gemeinnützigen Stiftung Schloss
Salem

1.7 Wessenberg’sche Gemäldesammlungen im Rosgartenmuseum
in Konstanz

1.8 Türkensammlung im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe

1.9 Kopf’sche Kunstsammlung

Antrag

von 35 Mitgliedern der Fraktion der SPD und
der Fraktion der SPD

Einsetzung und Auftrag des Untersuchungsausschusses 
„Das Handeln von Landesregierung und Landesbehörden
beim Erwerb von Kunst- und Kulturgütern aus dem ver-
muteten oder tatsächlichen Eigentum des Hauses Baden“
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1.10 Jünke’sche Gemäldesammlung

1.11 Bibliotheksbestände aus der markgräflich badischen Sammlung

1.12 Großherzogliche Münzsammlung im Badischen Landesmuseum
in Karlsruhe

1.13 Säkularisationsgut

1.14 Waffen- und Antikensammlung, Baldung-Fenster, Mithras-Por-
tal im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe

bezog sich die Übereinkunft zwischen dem Land Baden-Württem-
berg und dem Haus Baden, die Gegenstand des Kabinettsbeschlusses
am 9. Oktober 2006 war und wer auf Seiten der Landesregierung an
den Verhandlungen des Landes mit dem Haus Baden beteiligt war,
die zu dieser Übereinkunft führten?

2. Welche Rechtsperson war gemeint, wenn die Landesregierung als
ihren Verhandlungspartner „das Haus Baden“ bezeichnet hat?

3. Wurde (und ggf. auf welche Weise und mit welchem Ergebnis) von
Seiten der Landesregierung vor dem Hintergrund der Vermögens-
interessen des Landes die finanzielle Situation des Hauses Baden ins-
gesamt geprüft, die Ursache und Ausgangspunkt der gemeinsamen
Verhandlungen war?

4. Welche Verwendungszwecke für die von Seiten der Landesregierung
aufzuwendenden und eingeworbenen Mittel wurden in der Überein-
kunft mit dem Haus Baden festgeschrieben und wie wurde sicherge-
stellt, dass die Mittel des Landes oder der Landesstiftung tatsächlich
den vereinbarten Verwendungszwecken zufließen werden?

5. Auf welchen tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen wurden die
der am 4. Oktober 2006 vom Ministerpräsidenten erläuterten und am
9. Oktober 2006 vom Kabinett beschlossenen Übereinkunft zugrun-
de liegenden Gegenstandslisten erarbeitet, welche Gegenstandsliste
war schließlich verbindlich, welches Ministerium war federführend,
welche anderen Ministerien und ggf. welche externen Personen und
Stellen wirkten daran auf welche Weise mit?

6. Auf welcher Grundlage beruhte die Beurteilung durch den Herrn Jus-
tizminister, der von einem Verhandlungsergebnis sprach und einem
ausgehandelten Vertrag, der von Seiten des Hauses Baden bereits un-
terschrieben sei und ob insoweit Unterlagen über eine entsprechende
Mitwirkung insbesondere des Justizministeriums oder auch anderer
Stellen vorliegen?

7. Welche sachlichen und rechtlichen Grundlagen liegen den Summen
zugrunde, die in der Übereinkunft der Landesregierung mit dem Haus
Baden für die Sanierung der Salemer Liegenschaften (30 Millionen €)
und als Kapitalstock der auffangenden Stiftung (40 Millionen €) als
notwendig erachtet werden?

II. Das Verhalten von Landesregierung und Landesbehörden bei den
Versuchen, Klarheit über die Eigentumsverhältnisse der infrage
stehenden Kunst- und Kulturgüter zu erhalten, insbesondere

1. Welchen Auftrag hatten die Autoren des Würtenberger/Wax-Gutach-
tens von der Landesregierung erhalten?

2. Hat die Landesregierung das Würtenberger/Wax-Gutachten ergebnis-
offen in Auftrag gegeben oder im Hinblick auf die umfassende Ab-
sicherung der Übereinkunft mit dem Haus Baden und welche Kosten
sind durch dieses und ggf. andere in diesem Zusammenhang erstell-
ten Gutachten, Expertisen o. ä. angefallen?
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3. Trifft es vor diesem Hintergrund zu, dass die Äußerung von Herrn
Prof. Würtenberger vor dem Finanzausschuss, dieses mögliche Szena-
rio müsste möglicherweise von einem Rechtsgutachten abgefedert
werden, sich ausschließlich auf die verhandelte Übereinkunft mit dem
Haus Baden bezog bzw. beziehen konnte?

4. Wurde die Möglichkeit des § 46 Abs. 5 Landeshochschulgesetz ge-
prüft und warum wurde diese Vorschrift nicht genutzt, insbesondere
im Hinblick auf die Ergänzung rechtshistorischer Gutachtertätigkeit
durch mediävistische, kultur- und kunsthistorische und landeskund-
liche Expertise?

5. Ob und in welcher Größenordnung und auf welchen Rechtsgrund-
lagen hat das Land Baden-Württemberg seit 1980 Mittel für die Re-
stauration und den Erhalt der unter I. 1. angesprochenen Kunst- und
Kulturgüter im Einzelnen aufgewendet?

6. Auf welche Kunst- und Kulturgüter im Einzelnen bezog sich die Wert-
angabe von 300 Millionen € durch Herrn Wissenschaftsminister Fran-
kenberg und welche Expertisen lagen dieser Wertangabe zugrunde?

7. Trifft es zu, dass die Landesregierung auf der Grundlage dieser Wert-
angabe mit dem Haus Baden verhandelte?

III. Das Verhalten von Landesregierung und Landesbehörden im Zu-
sammenhang mit der materiellen und finanziellen Umsetzung einer
Vereinbarung mit dem Haus Baden über den Erwerb von Kunst-
und Kulturgütern, insbesondere

1. Auf welcher sachlichen und rechtlichen Grundlage hat der Minister-
rat am 9. Oktober 2006 dem „Drei-Säulen-Modell“ zur Finanzierung
zugestimmt?

2. Auf welcher sachlichen und rechtlichen Grundlage hat die Landes-
stiftung Baden-Württemberg bzw. ihr Aufsichtsrat in der Sitzung am
17. Oktober 2006 über einen (bis zu) 10-Millionen-€-Betrag entschie-
den, mit dem das „Drei-Säulen-Modell“ der Landesregierung zum
Erwerb der badischen Kunst- und Kulturgüter unterstützt werden
soll?

3. Welche Verabredungen oder Annahmen aus der Übereinkunft mit
dem Haus Baden lagen der Ankündigung des Ministerpräsidenten in
seiner Eigenschaft als Aufsichtsratsvorsitzender der Landesstiftung
am 17. Oktober 2006 zugrunde, nach der im Jahr 2006 zwei Millio-
nen und in den Jahren 2007 und 2008 jeweils vier Millionen Euro
zum Erwerb der badischen Kunst- und Kulturgüter zur Verfügung ge-
stellt werden sollen?

4. Auf welcher rechtlichen und sachlichen Grundlage hat der Minister-
präsident Verhandlungen mit dem Südwestrundfunk geführt, deren
Ergebnis angeblich die Zusage von „medialer Unterstützung“ bei der
Umsetzung des so genannten „Drei-Säulen-Modells“ war?

5. Auf welcher sachlichen Grundlage hat sich der Herr Ministerpräsi-
dent „zur Rettung badischer Kulturgüter“ an potenzielle Sponsoren
und die Bevölkerung gewandt und ein entsprechendes Spendenkonto
bei der Landesbank Baden-Württemberg eingerichtet?
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B Der Ausschuss hat dem Landtag über die Untersuchungsergebnisse zu
berichten, diese zu bewerten und Vorschläge zu unterbreiten, wie den zu
beanstandenden Vorgängen zukünftig vorgebeugt werden kann.

C Es ist hierzu ein Untersuchungsausschuss mit 10 Mitgliedern zu bilden, in
dem die im Landtag vertretenen Fraktionen im Verhältnis von 

5 (CDU) : 3 (SPD) : 1 (FDP) : 1 (GRÜNE)

vertreten sind.

21. 11. / 04. 12. 2006

Vogt, Altpeter, Bayer, Braun, Bregenzer, Buschle, Drexler, Gall, Grünstein, Haas, 
Haller, Haller-Haid, Rudolf Hausmann, Heberer, Hofelich, Joseph, Junginger,
Kaufmann, Kipfer, Knapp, Dr. Mentrup, Dr. Prewo, Rivoir, Rudolf, Rust, 
Sakellariou, Dr. Schmid, Schmiedel, Staiger, Stehmer, Stickelberger, Stober,
Winkler, Wonnay, Zeller und Fraktion der SPD
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